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Redaktion Druck und Verlag von Joh . Wilhelm Hört er , Hadamar?*5*'-

Bürgermeisteramt.
Bekantmachang
Berordnnng.

Betr. Lchrotmühlen.
Auf Grund des 8 9d des Gesetzes über den

.. -lageriingszustand vom 4. Juni 1851 in der
lsamiz-ffung des Reichsgesetzes vom 11. Dezember
irititii<U5 bestimme ich für den mit unterstellten

irpsbezirk und — im Einvernehmen mit dem
-d Gouverneur— auch für den Befehlsbereich der

inbji Dung Mainz:
I. Die Verordnung vom 2. 4. 1917 (11M

ii 8861/209-4 wird aufgehoben,
tmq M An deren Stelle treten folgende Bestim¬
am mngen:

8 l Als Schrotmühle im Sinne dieser Ber-
ta «rdnimg gilt jede nicht gewerblich betriebene
inh«Rühle und sonstige Vorrichtung, die zur Her-
dün- allung von Schrot oder Brotmehl geeignet ist,
l'l ,aö Ne für Hand- oder Krastbetrieb eingerich-
' «. beweglich oder fest eingebaut sein.
iMi § 2. Die Benutzung von Schrotmühlen zur
aus Zerkleinerung von Getreide zu Speise-oder Fnl-

°°Rzwecken ist untersagt.
m> Falls die Herstellung wirtfchaftl.ch notwendi-
Li- lm Futterfchrots in einer gewerblich bttriebe-
ck-r im Mühle für den Unternehmer eines land-
ge, Mtichaftlichen Betriebes mit erheblichen Schmie

weiten verbunden ist, kann die Ortspolizeibe-
i»rde für bestimmte Mengen von Getreide, die

Unternehmer zur Fütterung des im Betriebe
I'haltenen Viehs verwenden darf, die Verarbei-
Wg mittels Schrotmühle gestatten.
Die polizeiliche Erlaubnis darf nur erteilt

«rden, wenn die vom Kommunalverbandaus
Annd des § 63 der Reichsgetceideordnung für

enthalten. Die Erlaubnis kann an die Bedin
gung aeinupft werden, daß während der Zeit
der Benutzung der Betrieb polizeilich beaufsich¬
tigt wird. Die Erlaubnisscheine sind noch nach
Ablauf der Frist der Ortspolizeibehökde zurück¬
zugeben und von dieser anszudewahren.

8 3 . Jede entgeltliche oder unentgeltliche, dau¬
ernde oder vorübergehende Ueberlassung von
Schrotmühlen an andere ist untersagt, soweit
nicht für vorübergehnde Benutzung Erlaubnis nach
8 2 erteilt worden ist oder soweit die Ueber
lassung nicht auf Grund eines nach 8 4 gülti¬
gen Kaufvertrages erfolgt.

8 4 . Kaufverträge über Schrotmühlen, diebei
Inkrafttreten dieser Verordnung durch Lieferung
noch nicht erfüllt sind, sind nichtig. Dies gilt
für den Verkauf von Schrotmühlen an Händler
und nach dem Ausland. Al« Ausland gilt auch
das besetzte Gebiet.

Ersatzteile für Schrotmühlen dürfen nur an
Besitzer von Schrotmühlen und nur dann abge¬
geben werven, wenn dem Veräußerer eine poli¬
zeiliche Bescheinigung darüber ausgehändigt wird
daß es sich um Lieferung von Ersatzteilen für
bereits vorhandene Mühlen handelt.

8 5 . Unternehmer von Mühlen und sonstigen
Borrichlungen der im 8 1 bezeichneten Art, die
nach dem 1. Jaynar 1916 ihren Gewerbebe¬
trieb angemeld.t haben, bedürfen einer Beschei¬
nigung der Ortspolizeibehörde, daß die Anmel
oung des Gewerbebetriebes nicht zur Umgehung
der Vorschriften über die nichtgewerblichen'
Schrotmühlen erfolgt ist. Andernfalls finden
auf sie die Vorschriften dieser Verordnu ig An¬
wendung.

8 6. Zuwiderhandlungengegen diese Verord¬
nung werven Gefängnis bis zu einem Jahre be¬
straft. Beim Vorliegen mildernder Umstände
kann auf Haft oder Geldstrafe bi« zu 1500 M.

Ernte 1917 vom 21. Juni 1917 (Reichs- Rn r.
Hetzblatt Seite 507) erlassenen Anordnungen/ ^ " nt weÄn
""gehalten sind. Sie muß schriftlich erteilt ' " . OQ or r
rben und den Namen des Unternehmers, bi?/ Sranfrurt a. M.' den 28. August 1917.
'"ge und Art des zu verarbeitenden Getrei-/ S tellv . Generalkommando
/' sowie die Frist, für die die Erlaubnis gilt/ 18  Armeekorps.

1.

Milch Wimm.
Kriminal-Novelle von E Cassau.

Nachdruck verboten.

Mit Rücksichta»:s. die hohen jüdischen Feier¬
tage haben wir die Abnahmetage für die 33,
39. 40 und 31. Woche wie folgt festgesetzt:

in der 38. Wocheauf Mittwoch, den 19. 9.1917
in öet' 39, Woche auf Montag, den 14. 9. 1917
in der 40. Woche auf Mittwoch, den3. 10. 1917
in der 41. Wocheauf Mittwoch, den 10.10.1917
Frankfurta. M., den 5. September 1917.

Biehandelsverband für den
Regierungsbezirk Wiesbaden.

Der stellvertretende Vorsitzende.
I . A.: Ehler«.

Vorstehendes wird veröffentlicht.
Hadamar den 12. Sept. 1917.

Der Bürgermeister
__ Dr.  Decher.

Bebanntniachuug
Auf Grund des § 4 der Satzung des Biehan

deisvecbandes für den RegierungsbezirkWiesba--
den wird in Ausführung der mit Zustimmung
beS Herrn Staatskommissars für Bolksernährung
getroffenen Anordimug des Königlichen LandeS-
fleischamtes vom 28 . August 1917 (33. 1, 4131
—17) bestimmt:

(8 i.
3iffer IV uns er er Bekanntmachung vom 32.

Dezember 1917 zu 8 9 letzter Absatz unserer
Layung wird oahin abgeändert, daß zum aus¬
schließlichen Handel mit Ferkeln und Liiufer-
Ich veinen es bis aus weiteres der Lösung (einer
Äusweiskarts sür unseren Verband nur dann
nicht bedarf, wenn das Gewicht unter 25 Kilo¬
gramm— anstatt früher 20  Kilogramm — be¬
trägt,

a„ . , . § 2.
J51U Ferkel bis zu 30 Pfund Lebendgewicht

tuuö hiermit der Höchstpreis"auf Mark 1,60
sür das Pfund Lebendgewicht festgesetzt,-

!8  3.
Unsere Bestimmung vom 17. April 1817

'•8. 311 Ziffer 11/2, wird bis auf weiteres inso-

Echloß Walvow liegt in bergiger und Malb¬
ücher Gegend ist ein stolzer Bau, der mit Er-
M und Türmen weil in das Lindhiiieinscha.it
^ das Schloß lehnt sich am Fuße der Höhe,

der et  erbaut ist, ein großer, schöner Park,
Reffen Milte sich zwölf hohe Blutbuchen

welcher von den Schloßbewohnern der„P 'atz
^ Blutbuchen" bekannt ist.
schloß Waldom wurde vor 50 Jahren erst
^viert, als Baron Hugo von Waldow heira-

wvllle. Es wurde damals auch innen neu
eschmückt und möbliert, denn der Baron,

in reiferen Jahren, wollte, seiner Gattin
cht gemütliches Heim bieten,
mal« war Schloß Waldow voll Lust und
, denn die Baronin war ein Engel, ein
der Armen und Elenden. Aber sie er-

- sich nur etwa drei Jahre de« schönen Be-
ben  starb bei der Geburt ihres jwei

«ohne« Edward. Der älteste war nach
Großvater Arnold gelaust.
4( 1! der gnädigen Frau lag das

atet f4iu ""d tot da, denn Baron Hugo hei¬
le nicht wieder, machte lange Reisen und

>e lalTr. ®ö!me' als sie schulreif wurden, in
»«chst« Stadt in Pension, da die Stadt ein
'>°"uni besaß; eine Anstalt, die einen sehr

""'8m Ruf genoß.

Die beiden Söhne des Barons, Arnold und
Edward, waren im Charakier grundverschieden.
Arnold war jähzornig, rauh, soli de, peinlich
sparsam: Edw uv war schweigsam, flott und
leichtsinnig.zArnold als einstiger Erbe vesSchloffe
und des großen Ackerbefitzes, studierte Landwirt¬
schaft und übernahm schon früh die Bewirtschaf¬
tung ves väterlichen Gutes. Ewald entschied
sich für den Militärstand und wurde Offizier
der großen Garnison, in der er stand.

War Arnolv peinlich genau und sparsam, so
war Ewald flott, gab viel Geld aus und kam
nie mit dem, was der alte Herr bewilligte, zu¬
recht. Arnold dagegen gab viel Gelo schon zu
Lebzeit seines Vaters auf die Bank und ließ
niemand wissen, wie seine Finanzen standen.
Als der alte Herr ansing, zu kränkeln, begannen
die Schwierigkeiten für Ewald. Der alle Ritt¬
meister gab weder Vorschüsse noch Darlehen,
so daß der zum Rittmeister stehende Ewald ei¬
nem gewissenlosen Wucherer in die Hände fiel.

Baron Hugo von Walvow fühlte sein Ende
nahen, ließ einen Notar kommen, undden Rent¬
meister und Gutsinspektor als Zeugen bitten
Ec testierte folgendermaßen:

Mein Gut Waldow ist zu 800 «00 Mark
axierl. In Anbetracht, daß Ewald ^mehr ge¬

braucht hat. als Arnold, sollen dem letzteren
20 000  Mark gutgerechnet werden: Arnold also
gehalten sein, seinem Bruder, wenn er es gver-
angt, 380000 Mark zur Hälfte auszuzahlen,

die übrigen 190000 Mark aber mit 4 ^Prozent
j -l verzinsen und auf da« jchuldfreie Gut als
erste Hypothek eintragen zu lassen. Bis die Hy.

potek, welche für zehn Jhhre nach meinem Dode
unkündbar ist, getilgt worden, gebührt Ewald
der linke Schloß lüget mit völliger Ausstattung
als Wohnung, auch gehört dazu ;bie «Mitbenu¬
tzung de« Parkes. Ist die Hypothek aber ge-
lötcht, so fällt die Benutzung des linken Flügel«,
da« Recht der Benutzung des Parkes» die Aus¬
stattung wieder an Arnold zurück."

Das Testament wurde gerichtlich hinterlegt.
Bald darauf wurde der Rittmeister von Wal-

dow telegraphisch nach Schloß Waldow gerufen,
da es mit dem allen Herrn zu Ende ginL

Ewrld traf anderntags mit 30 tägigen? Ur-
laub ein, fand aber den Kranken nicht mehr bei
Be,,nn iing Stoch in derselben Nacht ward
kmron Hugo von WaldSw zu feinen Vätern ver-lammelt.

Das Begräbnis ward mit großem Pomp vol¬
lsten, das Testament eröffnet. Baron Arnold
fand sich einigermaßen enttäuscht und gab dem
Ausdruck. Ewald enlgegnete bitter.

„Mich wundert das bei dir nicht, Arnold "
„Wieso?
„Du warst von jeher für das — Materielle"
Arnold zuckte die Achseln.
„Apropos, du wirst die Güte haben, mir, ehe

ich abrnse, mein Vermögen von 190000 Mark
uuszuzablen!"

Arnold ward bleich vor Horn.
„Du bestehst dara uf?"
„Aus Grund des väterlichen Testament«.'"
„Ich verzinse das Kapital mit 6 Prozent "
Jetzt zuckte Ewald die Achseln:
„-rat mir leid, du hast ja d»s Deinige dazu



weit abgeändert, als Schweine bis zu 70 Kilo¬
gramm Lebendgewicht zum Preis der Schewine
über 70—85 Kilogramm abqenommen werden,
also'zu Mark 74 für 50 Kilogramm Lebendge¬
wicht, im Kreise Biedenkopf zu Mark 73 für
50 Kilogramm Lebendgewicht.

§ 4 -
Alle Schweine über 30 Pfund dienen, soweit

sie nicht zu Zuchtzwecken gehandelt werden, zur
Deckung der Schlachtviehumlageund sind an den
Verband abzuliefern. Läufer mit einemjLebcnd-
gewicht von 30—70 Pfund werden je 2 als 1
Schwein au> das Lieferungssoll angerechnet.

8 5.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung

werden auf Trund der Verordnung des Reichs¬
kanzlers vom 31. August 1916 (R. 6). Äl. S,
941) und der Verordnung des Stellvertreters
des Reichskanzlers vom 5. April 1917 (R. G.
Bl. S . 319) bestraft. .

§£
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der

Veröffentlichung in Kraft.
Frankfurt a. M., den 3. September 1917.

Vrehandrnlsverband für den Regierungs¬
bezirk Wie -baden

Der Vorstand.

' Bekanntmachung.
8 i.

Ferkel bis zu 30 Pfund Lebendgewicht wer¬
den zum Schlachten freigegeben; einer besonder¬
en Genehmigung hierzu bedarf es nicht, wohl
aber der Anmeldung bei dem Kommunalverband.

8 2-
Eine Anrechnug der Ferkel bis zu 30 Pfund

Lebendgewicht auf die Fleischkarte findet nicht
statt. Rundverfügung vom 4. Dezember 1916
(B. 301) wird aufgehoben.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung
werden auf Grund de, Verordnung des Reichs¬
kanzlers vom 21. August 1916 (H.  G . Bl. S.
bestraft.

8 3.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der

Veröffentlichung in Kraft.
Frankfurt a. M., den 3. September 1917.
Bezirksfleischstelle für den Regierungsbezirk

Wiesbaden.
Per Vorstand.

Vorstehendes wird veröffentlicht.
Hadamar , den 13. Sept. 1917.

Der Bürgermeister:
D r . Dech er.

der für die Provinz Heffen-Naffau maßgebend^
vom 15. Septemberb. Js . an Anwendung find
den»ê Höchstpreis für den Zentner Herbst- und
Winterkärtoffeln hiermit auf.

5,50 Mark.
bemessen. Es gilt tür die in der Provinz er¬
zeugten Kartoffeln, und zwar für die Erzeuger

Vorstehendes wird veröffentlicht.
Hadamar, 13. Sept. 1917.

Der Bürgermeister
Dr. Decher:

Bekanatmachung
Verordnung.

Sie
neue Kriegsanleihe

muß

anbei«
reissa
S 3

Betr: Verdunkelungsmatzregeln gegen
Fliegerangriffe. chmig

Aus Grund des § 91) des Gesetze» über det « fi
Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 beftimi«Rac
ich iür den mir unterstellten Korpsbezirk und *) 2
im Einvernehmen mit dem Gouverneur— qi
für den Befehlsbereich der Festung Dkainz, d *
mit Gefängnis bis zu einem Jahr , beim V, b)
liegen mildernde Umstände mit Haft oder nt <
Geldstrafe bis zu 1500 Mk. bestraft wird, t»;
die von den Polizeibehörden gegen

erfolgreich fein—
sonst ermutigen mir
England weiterzn-
kämpsen! — Sie

griffe angeordne en Verdunkelungin,aßreael§
nicht befolgt.

Frankfurt a M, den 17. April 1917.
Stell Generalkommando

18 . Armeekorps U

kann

Auf Grund der vorstehend erneut dekannW
gebenen Verordnung des Stell. Generalkomimp
dos des 18. Armeekorps betr. Verdunkelung
maßregeln gegen Fliegerangriffe wird hierdu, G
in Ausführung eine Anweisung de« komm«W.J Sfr
dierenden Generals der Luflstreitkröfte für ™ö i

Nachdem die Reichskartoffel stelle sür jeden in
der Zeit vom 15. September 1917 bis 15.
Dezember 1917 einschließlich zurVnladung ge¬

langenden Zentner Speisekartofscln eine Echnellig
keitsprämie von »0 Pfg. zuoestanden, ferner für
de,.selben Zeitraum eine Anfuhrprämie von 5Pfg
je Zentner und Kilometer festgesetzt hat, wird

erfolgreich sein—
denn es ist Geld ge¬
nug im Lande!—
lindste

erfolgreich sein—
wenn jeder handelt,
als ob von ihm allein
alles abhinge!

Ortspolizeibezirk Hadamar folgendes ongeorbiu%
Die Jnnenbeleuchtungen von Häusern m

Fabriken, insbesondere alle Oberlichter sind M-
zublenden. Hierzu dienen dunkle Vorhi
Rolläden und dunkler Anstrich der Scheiben

Außerhalb von Gebäuden sind Lichter M
mit besonderer Genehmigung der Polizei«, W
waltung zuläffig. Werden solche zugelassens U
sind sie nach oben und den Seiten abzublend«W

Diese Anordnung tritt sofort in Kraf,. K
Zuwiederhandlungen werden gemäß der iir Sl

bezeichneten Verordnung des Stell. General!«
mandos des 18. Armeekorps mit Gefängnis!
zn einem Jahre , beim Borliegen milder»!
Umstande mit Haft oder Geldstrafe bis zu IiW
Mk. bestraft.

Hadamar, den 13. September 1917.
Die Polizeiverwaltnng

Dr. Decher.

und erhöht sich für den angegebenen Zeitraum
um die Schuelligkeits und die Anfuhrbrämie.

Cassel, den 7' September 1917.
Provinzialkartoffelstelle:

Verordnung.
betr, die Ausfubr v»n Lieh.

Auf Grund der Verordnung über die E
tung von Preirprüfun sstellen und die Verß
gungsregelung vom 25. . September 4. No»
,er 1915 Reichsgefetzbl. S 607, 728) und
Bekanntmachung des Bundesrats über Fleifi
Versorgung vom 25. März 1916 sowie den f
gehörigen Aussührungsbestimmungender Hern
Minister vom 29. März 1916 (Reichsgefetzbl.k
199) wird für den Kreis Limburg forgenb
Verordnung erlassen:

beigetragen, mich in die Arme eines Wucherers
zu treiben. Und der Manichäer fordert jetzt
sein Geld."

„Du magst nett gewirtschastet haben!"
„Jedenfalls ist das nicht deiue Sache."
„Richtig, ich werde mit den, Rentmeister spre

chen, hoffentlich wird der Sache nichts im We¬
ge stehen.^

„Das möchte ich bitten."
Die Brüver gingen sehr erkältet gegen einan¬

der, der eine hierhin der andere dorthin, ja am
nächsten Tage bezog Baron Ewald den linken
Flügel des Schlosse», den er beanspruchen tonn¬
te, ließ sich sogar Dienerschaft und einen Koch
kommen und speiste nicht mehr mit dem Brn-
oer zusammen.

Am anderen Tage ließ Baron Ewald den
Rentmeister fragen, wann er die Zahlung in
Empfang nehmen könne; er erhielt prompt Ai t-
wort, daß der Baron jederzeit sein Geld in Zah¬
lung nehme.l könne.

„Klar und bündig", lachte Ewald. Er schrieb
demgemäß an den Wucherer, der ihn bedrängte
er möge den Wechsel, der sich jetzt zu der
außerordentlichen Höhe von 30 000  Mark aus¬
geschwungen, zur Zahlung einschicken, ev. selbst
bringen, oder die Begleichung auf einem ihm
beliebigen Wege binnen drei Doge anordnen.
Die Zahlung verstände sich zu Waloow. Am
zweiten Tage erschien deu Wucherer, ein Herr
Golding, selbst.

„Nomau eft omen", lachte Ew ld. „Sie sind
wirklich ein goldner Herr."

„Der Herr Baron sind ŝtets sehr spaßig."
Golding war ein Oesterreicher von Geburt.

„Ra, diese Sache ist eben nicht spaßig, tzson-
dern sehr ernst!" Sie haben unverschämt ge¬
kreidet."

„Der Herr Baron spaßen wieder."
„Teufel auch, ich spaße durchaus nicht."
„Hier ist das Papier. "
„Warten Sie, ich will zur Rentei!"
Er leistete die Unterschrift unter der vom

Rentmeister schon vorgeschriebeneu Quittung, er¬
hielt sein Geld und warf Herrn Golding de»
Betrag hin, als sei es eine Bagatelle.

Als Golding die ungeheure Menge von Bank¬
noten sah, ward er kriechend und geschmeidig
wie ein Ohrwurm. Ewald aber sagte rauh, wie
es sonst gar nicht seine Art war:

„Ich kenne Euch jetzt. Euere Sorte von Men
schm! Ihr kriecht nur vor dem Gelde. Aber ich
mag nicht mehr vor Euch Gewürm kriechen! He¬
be Dich weg, Satanes!"

„Der Herr Baron sind stets spaßig,"
___Ewald wies Herrn Golding nun einfach dieTür und murmelte:

„Und, jetzt, Baron Rittmeister von kWaldow.
wird das Geld auf die Bank gebracht und ein
ander s Leben angefangen."

Er reiste zu diesem Zwecke nach der nördli¬
chen gelegenen Großstadt, kehrte aber andern
Tags nach Waldow zurück, entließ seine Die¬
nerschaft unter Entschädigung und rüstete sich
zur Rückkehr noch seiner Garnison.

Zum Abschied wollte er das Grabgewölbe der
Eltern im Park besuchen.

Unter den Blutbuchen kam ihm Arnold entze
gen:

„Ewald!"
„Du beliebst?"
„Ich nehme meine heftigen Worte zurück, ad«

auch du bist zu weit gegangen, ich habe nie t>
Papa gegen dich gearbeitet."

„Nicht direkt, aber—indirekt"
„Das ist nicht war."
„Ewald bezweifle nicht meine Lhrenhastigkti
„Kann ich anders, nachdem, wa« do mir d«

reitet, mir srgtest, verlangtest?"
„Du bist ungerecht! Ich wollte zu Dein!'

Heile Dich bewahren, das schöne Geld zu
pulvern!"

„Verpulvert?" Und bitter setzte er hinzu: >
„Was weist Du, was verstehst Du von ^

Ehrenpflichten eine« Offiziers?"
„Genügend, um zu wissen, datz dich bi#

Golding gründlich geschröpft hat."
Ewald zuckte die Schultern!
„Arnold, lassen wir dieses Themn; wozu^

Streit ? Sie werden uns in unseren AnE
niemals einigen, dazu sind wir gar zu veri^
dene Charaktere! Ich grolle dir nicht, du
auch nicht?"

„Nicht im mindesten."
„Dann, adieu, Arnold."
„Du willst fort?"
„Ja , auf alle Fälle."
„Komme bald nach Waldow zurück,"
„Nach dem Manöver."
„Halte Wort!"
So reiste der Rittmeister ab.



§ 1 . # ie Ausfuhr von Schlachtvieh aus dem
Steife ist verboten.

H 2 . Alles zur Veräußerung — Äerkauf oder
Filsch — gelangende Schlach vieh ist durch die
ßk» erbec an die üertrauensinänner des Vieh-

^ «gbelsvervandes zwecks Ablieferung auf der
Ireissammelstelle abzulie ' ern.

§ 3 . Dir Ausfuhr von Zuchtvieh , bezw.
ststeitsvieh aus dem Kreise darf nur mit Äe.
Einigung des Vorsitzenden des Kreisausschus-
(i erfolgen . Diese wird erteilt , wenn folgen-

^ « Nachweise erbracht sind.
&) Gericht des Bürgermeisters des Verkauis-

ortes , daß das verkaufte Tier zum Wei¬
de -, Zucht - oder Ar >eitSvieh ' gehört'

V« b ) Bescheinigung des Bürgermeisters des An¬
kaufortes . daß der Käufer das Tier als

ni

m

Weide -, Zucht - «der Arbeitsvieh gebraucht
und die Verwendung der Tiere zu dem

angegebenen Zweck überwacht wird
Der Antrag ist mindestens drei Tage vor

der Ausfuhr einzureichen.
§ 4 . Diese Verordnung bezieht sich auf Rind¬

vieh und Schweine im Gewicht von über 30
Pfund.

§ 5. Wegen der Zulässigkeit der Ausfuhr
nach ß 3 gelten als Zuchtvieh zur Zeit nur sicht¬
bar trächtige Tiere oder solche die in Milch
stehen , d. h . erst vor kurzer Zeit gekalbt haben,
oder nachweislich täglich noch soviel Milch geben
dag sie nach den jemfts geltenden Bestimmun¬
gen noch vom Schlachtzwang befreit sind , sowie
zur Nachzucht bestimmte und geeignete Bullen,
ferner mageres Weidevieh , sowie als v rbeiis-

vieh bereits benutzte Ochsen, .'Kühe , Rinder und
Stiere , deren Weiterverwendnn « al « solche ge¬
sichert ist.

8 6 Zuwiderhandlungen werden mit sechs
Monaten Gefängnis oder mit Geldstrafe bis zu
fünfzehnhundert Mark bestraft.

8 7 . Die ' e Berorünug tritt mit dem Tage der
Veröffentlichung in Kraft.

Limburg , den 6 . September 1917

Stamens des Kreisansschuffe - des
Kreises Limburg.

Der Vorsitzende I . V . von Borke , Reg .- Assessor.
Vorstehendes wird veröffentlicht.

Hadamar , 14 .^ Sept . I9l7.

Der Bürgern , erster
Dr . Decher.

er, MK
if>mi

Zeichnunsen« «
1 Kriessniileihe

melden kostenfrei entgegengenommen bei ^unserer
Hauptkasse (Rheinstraße 44 ) / drn sämtlichen
Landesbänkstelle .n und Sammelstellen , so¬
wie den Kommissaren und Vertretern der
Nassauischen Lebensversicherungsanstalt.

Für die Aufnahme von Lombard -Kredit zwecks
Einzahlung auf die Kriegsanleihen werden 5 V| a
und , falls Landesbank -Schuloverschreibnngen ver-
pfändet werden , 5 % berechnet.

Sollten Guthaben aus Sparkasftnbttchern der
Raffauischen Sparkasse zur Zeichnung verwendet
werben , so verzichten wir aus Linhaltung der
Kündigungsfrist , falls die Zeichnung bei unseren
vorgenannten Zeichnungsstellen erfolgt.

Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits
zum 29 . September d . Ir «.

Kriegsanleihe Uerftchermlst.
Zeichnungen bis M 3500 . — einschl. ohne ärztl.
Untersuchung gegen eine gering« Anzahlung.
Zeichnungen von M 3500 : — aufwärts mit

ärztl . Untersuchung ohne Anzahlung.
Mitarbeiter für die Kriegsanleihe -Versicherung überall
gesucht.

Jittklinn».ilaffanifiiitnf#nhf8i)ü«li.
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Gemäß § 31 der Jagdordnung vom 15 . Juli 1907 (G . <S . 207)

bringe ich zur öffeMllchen Kenntnis , daß die Nutzung der Jagd in dem
gemeinschaftlichen Jagdbezirke der Gemeinde Mühlbach zur Größe von
250 da . mit sehr . gutem Wildbestande , ans die Dauer von 9  Jahren,
beginnend mit dem l . August 1918 , durch öffentlich meistbietende Ver¬
pachtung erfolgen soll . Die in Aussicht genommenen Pachtbedingungen
liegen » om 10 . September  1917 ab zwei Wochen lang in der Woh¬
nung des Unterzeichneten öffentlich aus . Verpachtilngstermin ist auf

Mittwoch , den 26 - September
nachmittags 1 Uhr

im Dienstzimmer des Unterzeichneten anberaumt . Zuschlagsfiist drei
Wochen.

Jeder Jagdgenvffe kann gegen die Art der Verpachtung unv gegen die
Pachtbedingnngen während der vorbezeichneten Auslegungssrist Einspruch
beim Kreisausschuß zu Limburg erheben . Bis zum Ablauf derselben
Anslegungsfri t sind etwaige Anträge auf Bereinigung von Grundflächen
mit Eigenjagdbezirken oder auf Anschluß van Grundflächen aus einem
gemeinschaftlichen Jagdbezirke bei mir zu stelle» (88  7 , 13 § der Jagd¬
ordnung ) . Bemerkt wird , laß der Jagdbezirk ca . 25 Minuten von Sta»
tion Frickhofen entfernt liegt.

Mühlbach , den 3 . September 1917.

_ Der Jagdvorfteh - r : Blank.

Alle Eicheln n. Kastanien sind be¬
schlagnahmt.

Bürgermeistereien , F »rst -u - Schul Verwaltungen werden gebeten auf
die lohnende Sammeltätigkeit in , allgemeinen Interesse hinzuweisen

Zur Organisation u Abnahme sucht geeignete Mitarbeiter.

I Sflriisf Andmiilh, M.
Bevollmächtigter der Bczugsvcreinigung deutscher

Landwirte.

Äm 15 . Sepl . 1917  ist eine Bekanntmachung Nr . H . II . 236  8 .
17 . K. Ji il . betr - „ beschlagnahme und Bejtandserhehung kvon
bauM' und Mahagoniholz" erlalsen worden.
n ® et ^f l“ui. ber  Bekanntmachung ist in den Amtsbättem und
Anschlag veroffentltcht woben.

Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps

Volle zwei Monate später ward Rittmeister
«n Waldow iu einen Spielerprozeß verwickelt,
der Landesfürst , der das Spiel der Offiziere
tienge verurteilt und verboten hatte , erhielt
iier bie Sache Bericht und ließ de» Rittmeister
>»n Waldow auffordern , seinen Abschied einzu
ftchen,

Dem mußte natürlich gehorcht werden,
lihilt Ewald von Waldow noch vor dem Man¬
ier nach Waldow zurück.

Die Beaufsichtigung der Waldowlchen Forsten
s«r dem Förster Paul Darschau , einem ehrtt
$»n und biederen Manne unterstellt - Darschau
>r Witwer und besaß eine achtzehnjährige
Ater Dora , die ihm den Hausstand führte.
Dora war ein hübsches und gebildetes Mäd-

V voll Anmut und Bescheidenheit . Da war
"denn kein Wunder , daß der Forstausscher
%i Kruse , ein ganz niedlicher , aber sehr
'ichtsinNiger Mensch , der oft in der nahen Stadt

' ' hr lustig lebte , sein Auge aus sie warf.
Baron Arnold v«n Waldow hatte von der

^bensweise seine « Forstaufsehers gehört , und
" war seinem Charakter gemäß , daß er das,
***« rr sogar an seinem eigenen Bruder verur-
.E>lte, de , seinen Beamten .̂doppelt tadelnswert
«nd , ließ Willi Kruse vor sich fordern nnd

’®8U strenge:
. . " Herr Kruse , ein solches Leben , wie Sie es
^ » eilen in der Stadt führen , muß mir umso

mißfall,n , al « e« Ihre IDienstsührung zu
"Nn,n Ungunflen beeinjlußt und Sie in pekui.

ürer Weise runieren muß . Ich würde bei Wie¬
derholung derartiger Vorkommnisse Sie entlas¬
sen müssen , ich kann nur solide und nüchterne
Beamten brauchen ."

Fortsetzung folgt,

Kokales.
* Hadamar , 14 September Frau Annat

Weißbach faulte einen der Witwe Jakob Pott
gehörigen , im Kreuzwege , links gegen den Her¬
zenberg gelegenen Gatten zum Pcesie von 28 .80
Mark die Rnthe.

* Hadamar , e14 . Sept . Wie uns mitge-
teit wird , wurde der Wachmann de« hiesigen Ge¬
fangenen Kommandos von einem in der Gärt¬
nerei Dickopp beschäftigten Franzosen , als er
denselben zur Arbeit aufforderte mit einem Mes¬
ser an der Hand verletzt.

Langendernbach , 12. Sept . Vizefeldwebel
Johann Becker von hier wurde das Eiserne
Kreuz 1. Klasse verliehen-

Frickhofen , 14. Sept . Dem Musketrer Al
bert Hepp , Sohn des Bürgerme istees Heep von
hier , wurde für hervoragende Tapferkeit aus
dem westlichen Kriegsschauplatz das Eiserne Kn uz

L. Klaffe verliehen . _ ^

Eine schöne freundliche

Drei-Zimmerwohittlug
mit Avschlnst vom 1. Oktober zu vermieten.

Näher, « Erpediton.

Katholische Kirche.
Sonntag , den 16 . September 1917.

Frühmesse "fe7 Uhr , Hospitalkirche 7 Uhr
Aonnenkirche V28  Uhr , Gpmnasialgottesdienst 8
Uhr . Hochamt V*10  Uhr.

Nachmittags 2 Uhr Andacht.
Evangelische Kirche.

15 . Sonn ag » ach Trinitatis . 16 . 9 . 1917
1/210  Gottesdienst in Hadam ar.

2 Uhr Christenlehre in Hadamar.
Die Kirchenversammlw .q ist für die Anstalt

iür Epileptische „ Bethel " bei Bielefeld bestimmt.
Donnerstag den 20 . September nachm . 6 Uhr

Kriegsandacht.

Schöne 2 Zimmer-
Wohnung Küche u.

Mansardenzimmer
zu vermieten . Brauerei Fröhlich.

Tinte
vorzüglicher Qualität  zu haben in ber

Druckerei von I . W . Hürter.
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5#|0 Deutsche Reichsanleihe.

o Deutsche Reichsschatzanweisungen, nnslostuu mit 110° # bi» 120®*.
Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden weitere 5 ®|0 Schuldverschreibungen des Reich»

Reichsschatzanweisungen hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.

Das Reich darf die Schuldverschreibungen frühestens zum I . Oktober 1924 kündigen und kann daher auch ihren Zinst
vorher nicht herabsetzen . Sollte das Reich nach diesem Zeitpunkt eine Ermäßigung des Zinsfußes beabsichtigen , so muß el'

Schuldverschreibungen kündigen und den Inhabern die Rückzahlung zum vollen Nennwert anbieten . Das gleiche gilt auch hinsich-
lich der früheren Anleihen . Die Inhaber können über die Schuldverschreibungen und Scyatzanweisungen wie über jedes and,
Wertpapier jederzeit (durch Verkauf Versandung u . s. wfi verfügen.

Die Bestimillungen über die Schuldverschreibungen finden auf die Schuldbuchforderunge « entsprechende Anwendung.
Bedingungen:

1. Annahmestellen.
Zeichnungsstelle ist die Reichbank . Zeichnungen
werden von Mittwoch een 19 Septem¬

ber bis Donnerstag den 18 . Oktober
1817 , mittags 1 Uh .'

bei dem Kontor der Reichshauptbank für Wert¬
papiere in Berlin ( Postscheckkonto Berlin Rr.
99 ) und bei allen Zweiganstüten der Reichsbank
mit Kasseneinrichtung entgegengenommen . Die
Zeichnungen können auch durch Vermittlung der
Königlichen Seehandlung ( Preußischen Staats¬
bank ) , der Preußischen Central Genossenschasts
koste in Berlin , der Königlichen Hauptbank in
Nürnberg und ihrer Zweiganstalten sowie sämt¬
licher Banken , Bankiers und ihrer Filialen,
sämtlicher öffentlichen Sparkaffen und ihrer Ver¬
bände , jeder Lebensoersicherungsgesellschaft , jeder
Kreditgenoffenschast und jeder Postansialt erfol¬
gen . Wegen der Postzeichnungen siehe Ziffer 7.

Zeiänungsscheine ftiio bei allen vorgenannten
Stellen zu haben . Die Zeichnungen können aber
anch ohne Verwendung von Zeichnongsscheinen
brieflich erfolgen.

2 . Einte 'lrittg Zinsenlauf
Die Schuldverschreibungen sind in Stücken zu

20 000 , 10 000 , 5000 , 8000 , 1000 , 500 , 200
und 100 Mark mit Zinsscheinen zahlbar am 1.
April und 1. Oktober jedes Jahres ansgefenigk.
Der Zinsenlauf beginnt am 1. April 1918 , der
erste Zinsschein ist am 1 . Oktober 1918 fällig.

Die Schatzanweisungen sind in Gruppen ein¬
geteilt und in Stücken zu 20000 , 10 000 , 5000
2000 , 1000 Mark Wut Zinsscheinen zahlbar am
3 . Januar und 1. Juli jedes Ja res ausgefer¬
tigt . Der Zinsenlauf beginnt am t . Januar
1918 , der erste Zinsschein ist am 1. Juli 1918
fällig . Welcher Gruppe die einzelne Schatzan¬
weisung anqehört , ist aus ihrem Text ersichtlich
* Einlösung de» Schatzaii»ve sungen.

Die Schatzanweisungen werden zur Einlösung
in Gruppen im Januar und Juli jedes Jahres
erstmals im Juli 1918 , ausgelost und an dem
auf die Auslosung folgenden 2 Januar oder I.
Juli mit 110 Mark für je 100 Mark Nennwert
zurückgezahlt . Die Auslosung geschieht nachdem
gleichen Plan und gleichzeitig mit den Schatzanrvei
sungen der sechsten Kriegsanleihe . Die nach diesem

Plan auf die Auslosung imJanuar 1918 entfallen¬
de Zahl von Gruppen der neuen Schatzanweisungen
wird jedoch erst im Juli 1918 mitausgelost.

Die nicht ansgelosten SchatzanWeisungen sind
seitens des Reichs bis zum 1 . Juli 1927 un¬
kündbar . Frühestens auf dielen Zeitpunkt ist
das Reich berechtigt , sie zur Rückzahlung zum
Nennwert zu kündigen , jedoch dürfen die Jnha
ber alsdann statt der Barückzahlung 4 °/0tge, bei
der ferneren Auslosung mit 115 Mark für je
100 Mark Nennwerl rückzahlbare , im übrigen
den gleichen Tilgungsbedingungeu unterliegende
Schatzanweisungen fordern . Frühestens 10 Jah¬
re nach der ersten Kündigung ist das Reich wie¬
der berechtigt , die dann noch unverlosten Schatz-
anweisungen zur Rückzahlung zum Nennwert zu
kündigen , jedoch dürfen alsdann die Inhaber
statt der Barzahlung 3 1/2®/°ige mit 120 Mark
für je 100 Mark Nennwert rückzahlbare , im
übrigen den gleichen Tilgungsbedingungen unter¬
liegende Schatzanweisungen fordern . Eine wei¬
tere Kündigung ist nicht zulässig . Die Kündi¬
gungen müssen spätestens sechs Monate vor der
Nückzah ! ung und dürfe » nur auf einen Zjns-
termin erfolgen.

Für die Verzinsung der Schatzanim isungen
.pid ihre Tilgung durch Auslosung werden —
vo " der verstärkten Auslosung im ersten Auslo

*

sungstermin ( vergl . Abs . 1) abgesehen — jähr¬
lich 5 °/° vv,n Nennwert ihres ursprünglichen Be¬
tritt,es aufgewendet . Die ersparten Zinsen von
oeu ausgelosten Schatzanweisungen werden zur
Einlösung müverwendet . Die aus Grund der
Kündigungen vom Reiche zum Rennioorl zurück¬
gezahlten Schatzanmeisungeii nehmen für Rech¬
nung des Reichs weiterhin an der Verzinsung
und Auslosung teil.

Am 1. Juli 1967 werden die bis dahin et¬
wa nicht ausgelosten Schatzanweisungen mildem
alsdann für Die Rückzahlung der ausgelosten
Schatzanmeisungen maßgebenden Betrage ( 110 °/,
I15 */o oder 120 % ) zurückgezahll.

4 . Zeichrrungspceis
Der Zeichnungspreis beträgt:

für die 5 °/, Reichsunleihe , wenn Stücke verlangt
werden 98, — M -,

für die 5" u Reichaanleihe , wenn Eintragung in das
Reichsschuldbnch mit Sperre bis zum

15 . Oktober 19l8t >eanlragtivicd 97,80M.
,, « i 1/*0/ 0 Reichssch atzaniveisungen 98, — M.

für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung
der üblichen Stückzinse ».

» Zuteilung Stückelung
Die Zuteilung findet lunlrchst bald »ach dem

Zeichnungsschluß statt . Dre bis zur Zuteilung
schon bezahlten Beträge gelten als voll zugelcilt.
Im übrigen entscheidet die Zeichnungsstelle über
die Höhe der Zuteilung . Besondere .. Wünsche
wegen der Stückelung sind in dem dafür vorge¬
sehenen Raum auf der Vocüeiseile des Zeich-
nungsscheines anzugeben : Werden derartige
Wünsche nicht zuin Ausdruck gebracht , so . wird
die Stückelung von den Vermittlungsstellen nach
ihrem Ermessen «vorgeiiomnien . Spateren An¬
trägen Abänderung der Siückelung kann nicht
stattgegebe » wetten.

Zu allen Schatzan »eisnngen sowohl wie zu den
Stücken der Reichsanleihe von 1000 Mark und mehr
werden auf Antrag vom Reicksdank -Direkcorium au¬
gestellte Zwischenscheiue aus gegeben , über deren Um¬
tausch in entgültige Stücke das Erforderliche später
öffentlich bekannt gemacht wird . Die Stücke unter
1000  Mark , zu denen Zwischenscheiue nicht vorgesehen
sind , werden mit möglichster Beschleunigung fertigge¬
stellt utv voraussichtlich im April n . I . ausgegeben
werden.

Wünschen Zeichner von Stücken der 50/ o ReichSan-
leihe unter Mark 1000 ihre bereits bezahlten , aber
noch nicht gelies . rten kleinen Stücke bei einer Dar-
tehnskasse des Reichs zu beleihen , so können sie die
Ausfertigung besonderer Zlvijchcnscheine zwecks Ver¬
pfändung bei der Darlehnskasse beantragen die An¬
träge sind an die Stelle zu richten bei der die Zeich¬
nung erfolgt ist . Diese Zwischenscheine werden nicht
an die Zeichner und Vermittlungsstellen ausgehändigt
sondern von der Reichsbank unmittelbar der Darlehns¬
kasse übergeben.

6. Einzahlungen.
Die Zeichner können die gezeichneten Beträge

vom 29 . September d . I . an voll bezahlen,
Die Verzinsung etwa schon vir riese ». Tage
bezahlter Beträge efolgt gleichfalls erst vom
29 . September ab.

Die Zeichner sind verpflichtet:
30 % des zugeteilten Betrages spätestens am

27 . Oktober b. I .,
20o/v des zugeteilten Betrages . spätestens am

24 . November d. I .,
25o,g des jugeleilten Betrages spätestens am

9 . Januar n . I .,
25o,o des zugeteilten Be rages spätestens am

6 . Februar n . I .,
zu bezahlen . Frühere Teilzahlungon sind zu¬

lässig , jedoch nur in runden durch "l 00 teilbaren
Beträgen des Nennwerts . Auch auf die kleinen
Zeichnungen sind Teilzahlungen jederzeit , in es

runde » durch 10O teilbaren

lang erst geler -ret zu werden , wenn die Sun,,,
der fällig gewordenen Teilbeträge wenig «»
100 Mark ergibt . a”

Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu echj
ge», bei der die Zeichnung angemeldet worden i

Sie im Laufe befindlichen unser,sin sli
Schatzscheme des Reichs werden — unter Ab
von 5o/o Diskont vom Zahlungstage , frühest
aber vom 29 . September ab , bis zum T:
ihrer Fälligkeit — in Zahlung genommen.

7 . Postzeichnungen.
Die Postanstalten nehmen nur Zeichnun

aus die 5c/o Reichsanleihe entgegen . Auf dis
Zeichnungen kann die Vollzahlüng am 29 . Sq
sie muß aber spätestens am 27 . Oktober gel
Iiet werden . Auf bis zum 29 . September
leistete Lollzahlungen iverden Zinsen für ltz
Tage , auf alle anderen Vollzahlungen bis f
27 . Oktober , auch wenn sie vor diesem T
geleistet werden . Zinsen für 153 Tage vergü

8. Umtausch
Den Zeichnern neuer 4 -/. o ° SchatzanweisuiM

ist es gestattet daneben Schuldverschreibung,«
der früheren Kriegsanleihen und Schätzend
sungen der I . , II . IV. und V . Kriegsanlch
in neue 4% 0/°  Schatzanweisunaen unizutausch «!,
jedoch kann jeder Zeichner höchstens doppelt
viel alte Anleihen ( nach dem Nennwert ) z
Umtausch anmelden , wie er neue Schatzan »,»'
iungen gezeichnet hat . Die Umtauschanträge si-i
innerhalb der Zeichnungsfrist bei derjenige
Zeichnungs -oder Vermittlungsstelle , bei der d»
Schatzanweisungen gezeichnet worden sind , g
stellen . Die alten Stücke sind bis zum 15 . D
zember 1917 bei der genannten Stelle ein,uw
chen. Die Einreicher der Umtauschstücke erf
ten aus Antrag zunächst Zwiichenscheine zu di
neuen Schatzanweisungen.

Die 5° / ° Schuldverschreibungen aller voran«
gegangenen Kriegsanleihen iverden ohne Aufgeld
gegen die neuen Schatzanmeisungen umgetausch!
Die Einlieferer von 5o o Schatzanweisungen d«
ersten Kriegsanleihe erhalten eine VergütumM
von M . 2, — , die Einliefere , von 50/o Schatz-
auwei .unqen der zweiten Kriegsanleihe ein«
Vergütung von M 1,50 für je 100 Mark ReM-
wert . Die Einlieferer von 4 /̂,0/0 Schatzanwei¬
sungen der vierten und fünften Krie Sanleitz,
habe » Ai . 3, - für je 100 Mark Nennwert zu-
zuzahbn . I

Die mit Januar Juli -Zinsen auSgeslatte « » zu
Stücke sind mit Zinsscheinen , die am I . Js '• -
1918 lällig sind, die mit April Oktober -Zinse"
ausgestatteten Stücke mit Zinsicheinen , die a“1 k
1. April 1918 fällig sind, einzureichen . Dü
Umtausch erfolgt mit Wirkung vom 1. Janus'
1918 , so daß die Einlieferer von April «vfi-fi
ner -Stücken auf ihre alten Anleihen Stückzinst » '
für 5. Jahr vergütet erhalten.

Sollen Schulübuchforderungen zum Unitaul*
verwendet werden , so ist zuvor ei » Antrag fl»1
Ausreichung von Schuldverschreibungen an W
Reichsschuldenverwaltung (Berlin SW 69 , L»
anienstr . 92 - 94 ) zu richten . Der Antrag ^
einen aus den Umtausch hinweisenden Ver »^
enthalten und spätestens bis zum 24 . Oktett'
I . bei der Reichsschuldenverwaltung eingist
Daraufhin werden Schuldverschreibungen, «""
nur für den Umtausch in ReichsschatzamvM
gen geeignet sind , shne Zinsscheinbogen all« *
reicht . Für die Ausreichung werden GebM"
nicht erhoben . Eine Zeichiiungssperre steht ^
Umtausch nicht entgegen . Die Schulbversch ^ '
bringen sind bis zum 15 . Dezember 1917 hei dt»
in Abs -tz 1 genannten Zeichnungs -oder SlenflW
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nur tn runde » durch lon teilbaren Beträgen
des Nennwerts gestattet ; doch braucht die Zah - | lungsstellen einzureichen

Die zugeteilten Stücke sämtlicher Kriegsanleihen werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank für WertP«Iui* H fmtcr für ble  Niederlegung geltenden Bedingungen bi« zum1. Oktober 1919 vollständig kostenfrei

sff glUC  sperre wird durch diese Niederlegung nicht bedingt ; der Zeichner kann sein Depot jed ?rzeit - «»j
* * ' M “ ^ * m,m fäI » ■(* * (« - « * « -

KkiltztdM-zijkM» .

„H

Dirlin , im September 1917.
Hnvenstein . Grimm-
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